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Leitfaden zum Parteiengesetz

in der Fassung 22. Dezember 2004

Erklärungsteil (19.1.2005)
A.    Allgemeines

B.    Spenden

C.    Rechenschaftsbericht

Buchführungsrichtlinien (19.1.2005)
incl. Erstellung Rechenschaftsbericht

A.    Allgemeines

B.    Vermögensbilanz

C.    Einnahmen-Ausgabenrechnung

D.    Erläuterungsteil

Erklärungsteil  -  A.  Allgemeines                                                                                                                                                                
Erklärungsteil

Fehler im Rechenschaftsbericht – Anzeigepflicht

Der Anzeigepflicht bei Unrichtigkeiten im bereits eingereichten Rechenschaftsbericht - diese sind un​ver​züglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern beim Präsidenten des Deutschen Bun​destages anzuzei​gen [§ 23 b Abs. 1] - ist Genüge getan, wenn Kreisverband, Lan​desver​band, Vereinigung oder Sonderorganisa​tion die An​zeige (nach telefo​nischer Ankündigung) per Fax oder Mail an den Fi​nanzbe​auftragten der Bundespartei weiterleitet. Die​ser nimmt dann den notwendi​gen Kontakt mit der Bun​destagsverwaltung auf.

Beispiele: „Auftauchende“ Sparbücher, Kassen, Wertpapiere, Möbel, Fahrzeuge, nicht ver​öffentlichte Spen​den bzw. Mandatsträgerbeiträge über 10.000,- Euro oder andere Fehler in der BSV.

Fehler im Rechenschaftsbericht – Konsequenzen

Fehler in abgegebenen Rechenschaftsberichten, die im Einzelfall 10.000,- Euro, für ein Rechnungs​jahr in der Ge​samt​partei den Betrag von 50.000,- Euro übersteigen, verursachen Verpflichtung und Kosten für einen neuen Rechenschaftsbericht incl. Testat des Wirt​schaftsprüfers. [§ 23 a Abs. 5].

Fehler im Rechenschaftsbericht – rechtzeitige Anzeige

Sanktionen für Fehler

 - bei der Angabe von Haus- und Grundvermögen bzw. Beteiligungen an Unterneh​men (10 %)

 - bei veröffentlichungspflichtigen Spenden (Zweifaches) und

 - bei sonstigen Fehlern (Zweifaches) außer

 - rechtswidrig erlangten Spenden (Dreifaches) 

können nur vermieden werden, wenn die Anzeige bei der Bundestagsverwaltung - unverzüglich* - er​folgt, auf jeden Fall bevor diese falschen Angaben öffentlich bekannt (z.B. in Zeitung, Rundfunk, Fern​sehen) oder in einem öffentlichen Verfahren entdeckt wa​ren. [§ 23 b Abs. 2].

* Auslegung der Bundestagsverwaltung, wird noch Gegenstand von Prozessen sein
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Erklärungsteil  -  A.  Allgemeines                                                                                                                                                                  
Haftung der Funktionsträger, Nichtanwendung § 54 Satz 2 BGB

Bedeutet, dass für Rechtsgeschäfte, die z. B. der Vorsitzende einer Gliederung im Na​men der Partei durch​führt, die Partei mit ihrem Vermögen haftet und nicht der Funktionsträger mit seinem Privat​vermögen. [§ 37].

Natürliche Person – Juristische Person

Als natürliche Person gelten Personen mit Vornamen und Nachnamen aber auch Gesell​schafter von OHG, KG, GmbH & Co. KG und GbR, wenn Sie als Einzelpersonen gespendet ha​ben.

Als juristische Personen werden behandelt:

 - Aktiengesellschaft
AG

 - Kommanditgesellschaft auf Aktien
KG a. A.

 - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH

 - Genossenschaft
Gen.

 - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Vers. Ver. a. G.

 - Vereine



 - Partnerschaftsgesellschaften

 - GmbH & Co. KG






 - Offene Handelsgesellschaft
OHG
als Gesellschaft

 - Kommanditgesellschaft
KG


 - Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GbR


Staatliche Teilfinanzierung - Zuwendungen

Pro natürlicher Person werden Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge und Spen​den) bis zu 3.300,- Euro mit 0,38 Euro für jeden Euro staatlich bezuschusst. [§ 18 Abs. 3 Z. 3.].
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Erklärungsteil  -  A.  Allgemeines                                                                                                                                                                  
Strafvorschriften

Das neue Parteiengesetz stellt bei Vorsatz und Verschleierungs- und Umgehungsabsicht Fol​gendes unter Strafe:

 - Bewirken unrichtiger Angaben über Einnahmen oder Vermögen im Rechen​schafts​bericht

 - Zerlegung von Spenden durch den Empfänger

 - nicht unverzügliche Weiterleitung einer Spende an den für Finanzangelegenheiten Zustän​digen

Die Strafe kann vermieden werden, wenn die Selbstanzeige - unverzüglich* - beim Präsidenten des Bundes​tages vor Bekanntwerden in der Öf​fentlichkeit oder einem anderen Strafverfahren erfolgt. [§ 31 d Abs. 1 
Z. 3 Satz 2]. (Ablauf wie bei „Fehler im Rechenschaftsbericht – Anzeigepflicht“).

* Auslegung der Bundestagsverwaltung
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Erklärungsteil  -  B.  Spenden
Anonyme Spenden / Tellersammlungen

Grundsätzlich sind bei Spenden Name und Anschrift des Spenders zu erfassen. Anonyme Einzel​spenden sind bis 500,- Euro erlaubt [§ 25 Abs. 2 Z.6.] sollten aber die Ausnahme sein.

Bei Tellersammlungen ist Ort, Datum und Anlass zu dokumentieren. Ferner die glaubhafte Aussage, dass sich darin keine Einzelspende über 500,- Euro befindet.

„Ausländerspende“

Zulässig ist die Spende z. B. eines türkischen (Nicht-EU-) Bürgers mit Wohnsitz im Inland in je​der Höhe.

Auslandsspende - unzulässige

Eine Spende ist dann unzulässig, wenn sie

 - von einem Nicht – EU – Bürger

 - von außerhalb Deutschlands kommt und 

 - über 1.000,- Euro beträgt [§ 25 Abs. 2 Z. 3.].

(Erlaubt ist die Spende eines Unternehmens, das zu mehr als 50 % einem EU-Bürger ge​hört oder dessen Hauptsitz in einem EU-Staat liegt).

Barspenden

Spenden mittels Bargeld dürfen bis zu einem Betrag von 1.000,- Euro entgegengenommen werden [§ 25 Abs. 1] und zwar pro Person pro Jahr pro Verband.

Als Barspenden gelten auch Spenden, die bei einem Geldinstitut bar zur Überweisung auf ein CDU-Konto eingezahlt werden.

Barspenden über 1.000,- Euro müssen zwar nicht an den Bundestagspräsidenten weitergeleitet, aber aus der Berechnungsbasis für die staatliche Teilfinanzierung herausgerechnet werden (§ 18 Abs. 3 Z. 3.).

Dankeschönspenden

Neben Spenden, die erkennbar in Erwartung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politi​schen Vorteils gegeben werden, sind nunmehr auch jene die erkennbar dafür als Ge​gen​leistung ge​währt werden, ver​bo​ten. [§ 25 Abs. 2 Z. 7.].
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Erklärungsteil  -  B.  Spenden
Gruppen von kommunalen Vertretungen

[§ 25 Abs. 2 Z.1.] Gruppen von kommunalen Vertretungen sind Gruppen von Mandatsträ​gern, die nicht Fraktionsstärke erreicht haben.

Mandatsträger – Mandatsträgerbeiträge

Mandatsträger ist Inhaber eines öffentlichen Wahlamtes, d. h. im Rahmen einer Wahl vom Wahlbür​ger ge​wählt (MdEP, MdB, MdL, Mitglied der Bürgerschaft, Stadtrat, Gemeinderat, Bezirksverordne​ter). [§ 27 Abs. 1].

Die regelmäßigen Geldleistungen, die diese Mandatsträger über ihren Mitgliedsbeitrag hin​aus leis​ten, sind mit seinen Spenden zusammenzuziehen und ab 10.000,- Euro im Rechen​schaftsbericht zu veröffentlichen. [§ 25 Abs. 3]. (Im Zahlenteil des Rechenschaftsberichtes erfolgt getrennter Ausweis).

Öffentlich-rechtliche Körperschaften

Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind unzulässig [§ 25 Abs. 2 Z. 1.]. Zu die​sen ge​hören:

 - Gebietskörperschaften (Gemeinden, Gemeindeverbände)

 - Personal- oder Vereinskörperschaften (Berufskammern z.B. Ärzte-, Apotheker-, Rechtsan​walts​kammern) und

 - Verbandskörperschaften (Zweckverbände von Gemeinden).

Des Weiteren z. B. Handwerksinnungen und -kammern, AOKs, Jagdgenossenschaften, Hochschu​len.

Unentgeltliche Anmietung von Stadthallen oder ähnliche Leistungen (auf kommunaler Ebene [vgl. § 5 Abs. 1]) 
Bleiben als Einnahme außer Ansatz (Schreiben des Bundestagsdirektors vom 2. Dezember 2004).

Rückgabe von Spenden

Wenn eine Spende (z.B. zu hohe Barspende oder unzulässige Spende einer gemeinnützi​gen Verei​nigung) unverzüglich nach Eingang an den Spender zurückgeleitet wird, gilt sie als nicht von der Partei erlangt und kann keine Sanktionen verursachen. [§ 25 Abs. 1].
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Erklärungsteil  -  B.  Spenden
Spenden von Berufsverbänden

Sind nicht zulässig, wenn der Betrag von deren Mitgliedern zur Weiterleitung an eine Partei ange​nommen wurde [§ 25 Abs. 2 Z. 4.].

Ansonsten sind Spenden von Berufsverbänden zulässig und können bis zu 10 % der Ein​nahmen des Ver​bandes ausmachen, ohne dass die generelle Steuerbefreiung des Verban​des verloren geht 
[§ 5 Abs. 1 Z. 5. KStG]. Vom Spendenbetrag ist vom Verband 50 % Körper​schaftssteuer an das Fi​nanz​amt abzuführen.

Spendendefinition 

Spenden sind alle Zahlungen, die über 

 - Mitgliedsbeiträge und

 - Mandatsträgerbeiträge

hinausgehen. Dazu gehören auch geldwerte Zuwendungen aller Art, soweit sie nicht üblicher​weise unentgeltlich von Mitgliedern außerhalb eines Geschäftsbetriebes erbracht werden. [§ 27 Abs. 1].

Spendendefinition - Spendenarten

( Geldspenden: Bar oder Überweisung / Scheck

( Verzicht auf Aufwandserstattung („abgekürzte Geldspende“); Rechtsanspruch durch Ver​trag, Sat​zung, Vorstandsbeschluss vor der Tätigkeit; Verzicht nach der Tätigkeit

( „Nutzungs- / Leistungsspende“: für Verzicht auf Zinsen, Miete, Leistung Rechtsanwalt, (Spenden​beschei​nigung nur bei) Rechtsanspruch durch Vertrag; Verzicht nach Vorgang / Rechnungser​stellung

( Sachspenden

− Bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter aus

− Privatvermögen oder Betriebsvermögen

Zuwendungen (steuerlich) umfassen darüber hinaus noch die Mitgliedsbeiträge (ein​schließlich Man​datsträgerbeiträge)

Im Steuergesetz [§ 10 b Abs. 2 und § 34 g EStG] gibt es nur mehr den Begriff „Zuwendungen“.
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Erklärungsteil  -  B.  Spenden
Spendenwerber

Spenden, für deren Einwerbung mehr als 25 % des Spendenbetrages an Dritte bezahlt wer​den, sind unzu​lässig. [§ 25 Abs. 2 Z. 8.].

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden (eigentlich Zuwendungen)

Zuwendungen von natürlichen Personen können bis zu 3.300,- Euro, bei zusammen veran​lagten Ehegatten bis zu 6.600,- Euro, jähr​lich steuerlich geltend gemacht werden.

 - Dabei werden Zuwendungen bis zu einer Höhe von 1.650,- Euro / 3.300,- Euro 50 % des zuge​wendeten Betrages von der Steuerschuld abgezogen [§ 34 g EStG].

 - weitere 1.650,- Euro / 3.300,- Euro steuermindernd als Sonderausgaben be​rücksichtigt [§ 10 b Abs. 2 EStG] wirken sich also mit dem persönlichen Steuer​satz aus.

Das Parteiengesetz definiert: Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge, Spenden (incl. geldwerte Zuwen​dungen aller Art). [§ 18 Abs. 3 Z. 3., § 27 Abs. 1].

Unternehmen im öffentlichen Bereich - Spendenverbot

Spenden von Unternehmen, die mit mehr als 25 % im Eigentum (direkt oder direkte Beteili​gung) der öf​fentlichen Hand stehen, sind verboten [§ 25 Abs. 2 Z. 5.].

Beispiele sind ehemalige Betriebe der öffentlichen Hand wie Deutsche Telekom AG, Deut​sche Post AG, EVUs, Abfall- und Wirtschaftsbetriebe, Verkehrsbetriebe etc.

Sparkassen (Anstalten öffentlichen Rechts) befinden sich im Eigentum der öffentlichen Hand (Ge​meinde, Gemeindeverbände, Landkreise). Sparkassen- und Giroverband wird dazu gezählt.

Empfohlen wird die schriftliche Bestätigung durch den Spender, dass eine solche Beteiligung zum Zeitpunkt der Spende über 25 % nicht besteht.
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Erklärungsteil  - B.    Spenden
Veröffentlichung von Spenden


Spenden (einschließlich Mandatsträgerbeiträge) von mehr als 10.000,- Euro im Jahr sind mit Namen und Anschrift des Spenders im Rechenschaftsbericht zu veröffentlichen. [§ 25 Abs. 3].

Spenden im Einzelfall über 50.000,- Euro sind darüber hinaus unverzüglich dem Präsidenten des Deutschen Bundestages anzuzeigen [§ 25 Abs. 3]. Die Anzeige ist per Fax an den Fi​nanzbeauftragten der Bundespartei zu senden. Von dort erfolgt die Meldung an die Bundestagsverwaltung.

Weiterleitung an Finanzverantwortlichen

Parteimitglieder die eine Spende empfangen haben, müssen diese unverzüglich an einen Finanzver​antwort​lichen der Partei weiterleiten. [§ 25 Abs. 1].

Weiterleitung unzulässiger Spenden

Angenomme Spenden, die als unzulässig erkannt wurden, sind unverzüglich an den Bun​destagsprä​sidenten weiterzuleiten. [§ 25 Abs. 4]. Der Finanzbeauftragte der Bundespartei gibt dafür die Kon​to​nummer der Bundestagsverwaltung bekannt.

Spenden, die im Verlaufe der Erstellung des Rechenschaftsberichtes als unzulässig erkannt werden (z.B. zu hohe Barspenden aus der Zusammenfassung), sind - unverzüglich* - allerspätestens mit der Einreichung des Rechenschaftsberichtes am 30. September weiterzuleiten.

* Auslegung der Bundestagsverwaltung
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Erklärungsteil  - C.    Rechenschaftsbericht
Aufbewahrungspflicht

Neben Büchern, Bilanzen und Rechenschaftsberichten sind nunmehr auch alle Belege 10 Jahre aufzube​wahren, d. h. im Jahr 2005 alle Unterlagen von 1995 bis 2004. [§ 24 Abs. 2].

Da die Abgabenordnung schon ab 1999 die generelle Aufbewahrungspflicht auf 10 Jahre verlän​gerte, müss​ten aus steuerlichen Gründen auch schon die Belege ab 1993 vorliegen. [§ 147 Abs. 1 AO, § 147 Abs. 3 AO].

Ausgaben für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zin​sen

[§ 24 Abs. 5 Z. 2.] Das sind z.B. Hypothekenzinsen und Aufwendungen für vermietete Ob​jekte aber auch De​potgebühren für Finanzanlagen. 

Beteiligungen an Unternehmen

Beteiligungen an Unternehmen sind im Rechenschaftsbericht getrennt auszuweisen. [§ 24 Abs. 6 Z. 1].

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die durch dauerhafte Verbindung der Partei die​nen [§ 271 Abs. 1 HGB] z.B. UBG für Bundespartei, Verlage.

Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligung an Unterneh​men

Diese Bewertung muss im Abstand von 5 Jahren erfolgen [§ 24 Abs. 7 Z. 3.], d. h. erstmalig zwi​schen 2003 und 2007.

Die Bewertung des Haus- und Grundvermögens [nach § 145 ff BewG] wird nach dem vom Wirtschaftsprüfer der Bundespartei vor​gegebe​nen Schema durchgeführt. 

Anteile an (nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften (in unserem Fall GmbHs) sind mit dem ge​meinen Wert zu bewerten. Das ist jener Wert, der dem Verkaufpreis „der im gewöhn​lichen Ge​schäftsverkehr“ zu erzielen wäre entspricht. [§ 9 und § 11 BewG].
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Erklärungsteil  - C.    Rechenschaftsbericht
Einnahme / Spende

Einnahme ist jede von der Partei erlangte Geld- oder geldwerte Leistung [§ 26 Abs. 1].

Spenden sind

( Zahlungen, die über Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge hinausge​hen

sowie

( geldwerte Zuwendungen aller Art (sofern sie nicht üblicherweise unentgeltlich von Mitar​beitern [außerhalb eines Geschäftsbetriebes]) geleistet werden. [§ 27 Abs. 1].

Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen

Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen sind im Rechenschaftsbericht ge​sondert auszu​weisen. [§ 24 Abs. 4 Z. 5.]

„Unternehmenstätigkeit“ ist für unsere Partei nicht zutreffend. Die Satzung schreibt im § 47 vor, wirt​schaftliche Unternehmungen in GmbHs zu fassen (sind dann Beteiligungen).

Einnahmen aus Beteiligungen sind Einnahmen der Partei aus Ergebnisabführungen von Beteili​gungen / Tochtergesellschaften. 

Diese Einnahmeart ist fallweise ebenso steuerpflichtig wie Einnahmen aus Veranstaltungen, Ver​trieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundenen Tä​tigkeiten (z.B. Standmieten, Inseratenhereinnahme). [§ 24 Abs. 4 Z. 7.].

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände

[§ 24 Abs. 6 Z. 1.] Beitragsforderungen an Mitglieder sind auch weiterhin nicht ins Rech​nungswesen und den Re​chenschaftsbericht aufzunehmen (da Realisation faktisch nicht durch​setzbar ist und freie Bei​trags(selbst)einschätzung vorgesehen ist). 
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Erklärungsteil  - C.    Rechenschaftsbericht
Handelsrechtliche Vorschriften

Soweit das Parteiengesetz nichts anderes vorschreibt, gelten handelsrechtliche Vor​schriften vor allem zu Ansatz und Bewertung von Vermögensgegenständen. [§ 24 Abs. 2].

(Siehe Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligung von Unternehmen.)

Mandatsträgerbeiträge und ähnliche Beiträge

Mandatsträgerbeiträge sind regelmäßige Geldleistungen, die ein Inhaber eines öffentlichen Wahlamtes über seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet. [§ 27 Abs. 1].

Unter „ähnliche(n) regelmäßige(n) Beiträge(n)“ [§ 24 Abs. 4 Z. 2.] sind solche Abgaben zu verstehen, die von Funktionsträgern, die von der CDU delegiert sind, aber kein öffentliches Wahlamt bekleiden und eventuell kein CDU-Mitglied sind (unabhängige Minister, Stadträte, Beauftragte bei Stadtwerken u. ä.) geleistet wer​den.

Personalausgaben

Schließen auch die Personalausgaben die im Rahmen von Wahlkämpfen und Veranstaltun​gen getä​tigt wer​den, ein. [§ 24 Abs. 5].

Sachausgaben – für Wahlkämpfe

Unter dieser Position sind die Sachausgaben für den Wahlkampf auszuweisen. [§ 24 Abs. 5].

Saldierungsgebot - Wegfall

Das Saldierungsgebot für einzelne Einnahmearten ist mit dem PartG 2002weggefallen, d.h. es sind jeweils die vollen Einnahmen und Ausgaben (z.B. bei Veranstaltungen) auszuweisen = Saldierungsverbot.

Sonstige Verbindlichkeiten

Im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. [§ 24 Abs. 6 Z. 2].
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Erklärungsteil  - C.    Rechenschaftsbericht
Unterschrift unter Rechenschaftsbericht

Die Rechenschaftsberichte der Landesverbände und Kreisverbände sind vom Vorsit​zen​den und dem für die Finanzen zuständigen Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. [§ 23 Abs. 1].

Verantwortlichkeit für Rechenschaftsbericht

Die Vorstände der Landesverbände und der Kreisverbände sind jeweils für ihre Re​chen​schaftsle​gung ver​antwortlich. [§ 23 Abs. 1]. 

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern
Unter Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern [§ 24 Abs. 6 Z. 2] sind Darlehen und An​zahlungen z. B. für die Wahlkampffinanzierung zu verste​hen.
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2.1 
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D. Erläuterungsteil der Vermögensbilanz

A. Allgemeines

1. Einleitung

Alle Parteien sind zur umfassenden Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben und die Zu​sammen​setzung ihres Vermögens verpflichtet. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr (vgl. § 23 Abs. 1 Satz 1 PartG). Die Rechenschaftsberichte der einzelnen Organisationsstufen bauen aufein​ander auf. Die Bundes​partei kann ihre gesetzliche Verpflichtung, einen wahrheitsgemäßen Rechen​schaftsbericht abzugeben, nur nachkommen, wenn alle Organisationsstufen richtige und vollständige Aufzeichnungen über ihre Einnah​men und Ausgaben sowie ihr Vermögen machen. Jeder für Partei​finan​zen Verantwortliche muss sich be​wusst sein, dass Verstöße gegen die gesetzlichen Buch​füh​rungspflichten zu erheblichen finanziellen Nachteilen für die Partei führen können. Bei bestimmten vorsätzlichen Handeln droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe (§ 31d Abs. 1 PartG, vgl. Erklärungsteil A. Allgemeines  „Strafvor​schriften“). 

Gliederungen unterhalb der Landesverbandsebene müssen Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 HGB) und Rückstellungen (§ 249 HGB Pensionsverpflichtungen und Sonstige Rückstellungen) nicht bilden.

2. Begriffserklärungen (gemäß Parteiengesetz)

2.1.  Einnahmen und Ausgaben     

Gemäß § 24 Abs. 4 und Abs. 5 PartG umfasst der Rechenschaftsbericht eine Einnahmen- und Aus​gaben​rechnung. Der Einnahmen- und Ausgabenbegriff ist im Parteiengesetz über den reinen be​triebswirtschaftli​chen Einnahmen- und Ausgabenbegriff erweitert (vgl. 26 PartG und 26 a PartG). 

Einnahme:


Eine Einnahme ist u. a.

· jede Einzahlung, die nicht die Tilgung einer bereits erfassten Forderung ist (z. B. Geldspende)

· jeder Zugang einer Forderung

· jede Minderung einer Verbindlichkeit, die nicht aus einer Bezahlung derselben resultiert (z. B., wenn eine Verbindlichkeit erlassen wird oder die Einrede der Verjährung geltend gemacht wird)

· jeder Zugang einer „geldwerten Leistung“ (z. B. Sachspende, Leistungsspende) *

· jede Übernahme von Veranstaltungen und Maßnahmen durch andere, mit denen ausdrück​lich für die CDU geworben wird

· jede Auflösung einer Rückstellung

· jede Wertaufholung im Anlagevermögen 

*  
 Sach-, Werk- und Dienstleistungen, die die Mitglieder außerhalb eines Geschäftsbetriebes übli​cher​weise unentgeltlich zur Verfügung stellen, müssen gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 PartG als Einnahmen unberücksichtigt bleiben. Nicht als Einnahme zu erfassen ist darüber hinaus, wenn ein auf kommu​naler Ebene Träger der öffentlichen Gewalt Einrichtungen der CDU und den anderen Parteien un​entgeltlich zur Verfügung stellt.  
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Nach § 26 Abs. 5 PartG werden Beiträge und staatliche Mittel, die von vornherein für eine schlüs​selmäßige Verteilung unter mehreren Gebietsverbänden bestimmt sind, bei der Stelle ausgewiesen, bei der sie endgültig verbleiben. 

Beispiele für eine Einnahme, die erst zu einem späteren Zeitpunkt (Folgejahr) eine Einzahlung zur Folge hat:

Ein Kreisverband vermietet ein Büro in seiner Geschäftsstelle. Der Mieter hat seine Miete für den Dezem​ber des Rechnungsjahres (€ 350) erst im Januar des Folgejahres bezahlt. Im Dezember erfasst der Kreisver​band die Mietforderung, er hat somit eine Einnahme. Die Einzahlung der Miete findet erst im darauf fol​genden Monat (dem Januar des Folgejahres) statt. Der im nächsten Jahr folgende Zahlungsvorgang ist keine Einnahme mehr:    

       Buchungssätze 

 
Im Rechnungsjahr 

Per (SOLL) 1500 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

€ 350,-


An (HABEN) 8420 Mieterträge 





€ 350,-


Im Folgejahr 



PER (SOLL) 1420 Bank






€ 350,-


AN (HABEN) 1500 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

€ 350,-

Ausgabe:

Eine Ausgabe ist u. a.

· jede Auszahlung, die nicht die Bezahlung einer bereits erfassten Verbindlichkeit ist*

· jeder Zugang einer Verbindlichkeit*

· jede Minderung einer Forderung, die nicht aus einer empfangenen Zahlung resultiert (z. B. Abschrei​bung der Forderung)

· jeder Abgang einer „geldwerten Leistung“ (z. B. Auto, Schrank) ** 

· jede Nutzung von geldwerten Vorteilen, soweit die Nutzung zum Verbrauch des geldwerten Vor​teils führt (z. B. jemand stellt der Partei unentgeltlich ein Auto zur Verfügung)

· jede planmäßige und außer planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände

· jede Zuführung (Bildung) von Rückstellungen    

* 
davon abweichend ist ein Betrag nicht als Ausgabe zu erfassen, wenn er der Anschaffung oder Her​stellung eines Vermögensgegenstandes dient und gemäß 2.2 zu aktivieren ist. 

** Vermögensgegenstände sind zum Zeitpunkt ihrer Veräußerung mit dem Buchwert als Ausgabe 

    zu erfassen.

Gemäß § 26a Abs. 4 PartG sind Ausgaben aus der internen Verrechnung zwischen Parteigliederungen bei der Parteigliederung zu erfassen, von der sie wirtschaftlich getragen werden. 
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Beispiel:

Kreisverband A und Kreisverband B führen gemeinsam eine politische Veranstaltung durch. Die Kosten der Veranstaltung sollen die Kreisverbände jeweils zur Hälfte tragen. Kreisverband A beauftragt im ei​genen Namen eine Firma mit der Durchführung der Veranstaltung. Die Firma stellt dem Kreisverband A 5.000 Euro in Rechnung.

Da von den 5.000 Euro die Hälfte vom Kreisverband B wirtschaftlich getragen wird, hat der Kreisver​band A wie folgt zu buchen:

PER (SOLL) 4400-4480 Veranstaltung
€ 2.500,-

PER (SOLL) 1150 – 1199 Sonstige Forderung an Gliederung
€ 2.500,-

AN (HABEN) 2300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
€ 5.000,-

Der Kreisverband B bucht:

PER (SOLL) 4400-4480 Veranstaltung
€ 2.500,-

AN (HABEN) 2150 – 2199 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen
€ 2.500,-

Im Ergebnis werden somit die Veranstaltungskosten von den Verbänden anteilig ausgewiesen, die am Ende (= nach internen Weiterverrechnungen) entsprechend wirtschaftlich belastet sind.
Beispiel für eine Ausgabe, die erst zu einem späteren Zeitpunkt (Folgejahr) eine Auszahlung zur Folge haben:

1)
Ein CDU-Verband erhält im November des Rechnungsjahres eine Getränkelieferung. Im Dezember er​hält er die Rechnung i. H. von 50 Euro, die dann im Januar des Folgejahres bezahlt wird. Da die Liefe​rung im Rechnungsjahr erfolgte, ist im Rechnungsjahr die Verbindlichkeit zu erfassen. Es liegt eine Aus​gabe vor. Die Auszahlung erfolgt erst im nächsten Jahr mit der Bezahlung der Rechnung. Die im nächs​ten Jahr erfolgende Auszahlung ist keine Ausgabe. 

      Buchungssätze: 


Im Rechnungsjahr


PER (SOLL) 4291 Getränke [Unterkonto „Sonstige Kosten“]


€ 50,-


AN (HABEN) 2300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
€ 50,-


Im Folgejahr

PER (SOLL) 2300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 50,-


AN (HABEN) 1420 Bank







€ 50,-

Da die Zahlungen jeweils gegen Forderungen oder Verbindlichkeiten gebucht werden, muss am Jahresende die Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten transparent sein. Andernfalls verliert der Buchende den Überblick und weiß nicht mehr welchen Zahlungseingang er gegen welche Forderung und welchen Zahlungsausgang er gegen welche Verbindlichkeit buchen muss. 

2.2 Anschaffungskosten und Herstellungskosten

Anschaffungskosten:

Nach § 255 Abs. 1 HGB sind Anschaffungskosten die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Ver​mögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen sind abzuset​zen.  
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Beispiel:

Ein Verband erwirbt eine Beleuchtungsanlage. Die Beleuchtungsanlage kostet 4.500 Euro und wird für 
30 Euro direkt zur Kreisgeschäftsstelle gebracht. Die Lampe soll an der Außenwand der Geschäftsstelle ange​bracht werden. Diese Leistung erbringt eine Handwerkerfirma für 800 Euro. 

Um die Außenbeleuchtung in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, sind folgende Anschaffungskos​ten entstanden:

Kaufpreis
4.500,00 Euro

zzgl.

Anschaffungsnebenkosten

- Transport
30,00 Euro

- Installation
   800,00 Euro
Anschaffungskosten
5.330,00 Euro


Herstellungskosten:

Die Herstellungskosten sind im § 255 Abs. 2 HGB definiert als die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesse​rung entstehen. 

Beispiel:

Ein Verband baut ein Haus. Die Herstellungskosten setzen sich aus allen Kosten zusammen, die im Zusam​menhang mit der Errichtung des Hauses entstehen, z.B. die Ingenieurkosten, Architektenkosten, anteilige Notargebühren, Kosten der Maurer, Kosten der Installation einer Heizungsanlage, ….   

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. 

Anschaffungs- und Herstellungskosten für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen nicht in die Ausgaben gebucht werden, wenn sie im Einzelfall mehr als 5.000 Euro (inklusive Umsatz​steuer) betragen. Die Beträge sind dann in der Vermögensbilanz bei den Sachanlagen zu erfassen (vgl. Kontorahmen Konten 0100 – 0230).  

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden damit „aktiviert“ und nicht sofort ausgabenwirk​sam.

2.3 Abschreibungen und Restbuchwert

Abschreibungen:

Seit dem Rechnungsjahr 2003 sind planmäßige Abschreibungen des Haus- und Grundvermögens nicht mehr zu erfassen (vgl. § 28 Abs. 2 PartG). Außerplanmäßige Abschreibungen (z. B. Brandschäden, Wasser​schäden) sind auch auf das Haus- und Grundvermögen vorzunehmen). Außerplanmäßige Abschreibungen sind als „Sonstige Ausgaben“ zu erfassen (Konto 4795).

Planmäßige Abschreibungen sind bei der Geschäftsstellenausstattung vorzunehmen (Konto 4247). Die An​schaffungs- oder Herstellungskosten werden auf die Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer verteilt und als Abschreibungen und damit als Ausgabe erfasst. Zur Berechnung vergleiche die Ausführungen zu B. Vermögensbilanz 1.2.2 Geschäftsstellenausstattung.
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Restbuchwert:

Werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens verkauft, geklaut oder verschrottet (= Abgang), ist der Restbuchwert zum Zeitpunkt des Abgangs als Ausgabe zu erfassen. 

Beispiel: 

Ein PKW wurde am 1.1.2001 für 30.000 Euro erworben. Die steuerlich anerkannte Nutzungsdauer für PKW die nach dem 31.12.2000 erworben wurden beträgt 6 Jahre (vgl. Tabelle unter B. Vermögensbilanz 1.1.2 Ge​schäftsstellenausstattung). Pro Jahr sind somit 5.000 Euro als Abschreibung zu erfassen. Am 01.06.2003 wird der PKW für 20.000 Euro verkauft. 

Für das Jahr 2003 sind noch 2.500 Euro Abschreibungen zu buchen (Konto 4247), so dass der Restbuchwert zum 01.06.2003 17.500 Euro beträgt (30.000 Euro Anschaffungskosten abzügl. 5.000 Euro Abschreibungen in 2001, abzüglich 5.000 Euro Abschreibungen in 2002 und abzüglich 2.500 Euro Abschreibungen in 2003). Die 17.500 Euro sind auf Konto 4249 als Abgang Anlagevermögen zu erfassen.   

3. Jahreseröffnung, Buchungen, Abstimmungen, Unterlagen
3.1 Jahreseröffnung

Zu Beginn eines jeden Jahres sind die Anfangsbestände der Besitz- und Schuldpo​sitionen und des Reinver​mögens über das Eröffnungsbilanzkonto einzubuchen. 

Beispiel:
Zum 31.12. des Folgejahres war ein PKW im Wert von 20.000 Euro (Buchwert) im Bestand. Im Folgejahr ist der PKW zum 1.1. mit 20.000 Euro einzubuchen.

Buchung:

PER (SOLL) 0200 Kraftfahrzeuge



20.000,00 Euro

AN (HABEN) 9100 Eröffnungs-Bilanz


20.000,00 Euro

Da der Saldo aus Gesamtbesitzposten, der gesamten Schuldposten und des Reinvermögens null sein muss, ist nach der Buchung sämtlicher Positionen auch der Saldo des Eröffnungsbilanzkontos null.  

Abrechnungsbuch der CDU

In den Spalten 4 bis 11 sind die jeweiligen Anfangsbestände zum 1.1. des Jahres zu übernehmen. Diese er​geben sich aus dem Saldo der jeweiligen Endbestände des Vorjah​res It. Abrechnungsbuch. In den Spalten 8 – 11 können pro Spalte Zugänge und Abgänge, jeweils mit verschiedenen Vorzeichen eingetragen werden. Die Konten 12 bis 30 weisen Jahresumsätze aus und haben somit keine Anfangsbestände (Vorträge). Um das Auffinden von Fehlern zu erleichtern, sollten die Endbestände einer jeden Seite als Übertrag in die erste Zeile der Folgeseite übernommen werden.
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3.2 Abstimmungen (Erfolgs- und Bestandskonten) 

Insbesondere bei manueller Buchführung empfehlen sich unterjährige Abstimmungen (z. B. monatlich oder bei Seitenübertrag) von Erfolgs- und Bestandskonten. 

Abrechnungsbuch der CDU
Die Abstimmung kann im Abrechnungsbuch wie folgt durchgeführt werden:

[Summe der Besitzposten (in den Spalten 4 -11)

 abzügl.

Summe der Schuldposten (in den Spalten 6 – 11)] = S A L D O 1

--------------------------------------------------------------

[Saldo der Vorträge am 1.1. (Spalten 4-11)]


                     +

[Summe der Einnahmen (Summe der Spalten 12 – 21)] 



         ./.     

[Summe der Ausgaben (Summe der Spalten 22 – 30)] = S A L D O 2

-------------------------------------------------------------

Der Saldo 1 muss mit Saldo 2 übereinstimmen.

Die Banksalden It. Abrechnungsbuch müssen zum 31.12. eines Jahres mit den Bankauszügen zum 31.12. und der Kassenbestand It. Ab​rechnungsbuch mit dem tatsächlichen Geldbestand It. Kassenaufnahme zum 31.12. übereinstimmen. Über die Kassenaufnahme zum 31.12. ist ein Protokoll zu fertigen, welches mit Un​terschrift von einer zweiten Person zu bestätigen ist.

3.3 Buchungen 
 

Jeder wirtschaftliche Vorgang erfordert mindestens 2 Buchungen (Soll und Haben). 

Abrechnungsbuch der CDU

Mehrere Eintragungen in den Spalten 12 bis 30 sind  notwendig, wenn ein Zahlungsvor​gang mehrere Einnah​men- oder Ausgabenpositionen betrifft, z. B. die Bezahlung einer Rechnung über Wahlkampfbroschüren und all​gemeines Büromaterial über Bank: Spalte 7 gegen Spalte 24 (allgemeines Büromaterial) und gegen Spalte 28 (Wahlkampfbroschüre). Mehrere Eintragungen in den Spalten 4 – 11 sind notwendig, wenn eine Einnahme oder Ausgabe über mehrere Zahlungswege erfolgt, z. B., wenn die  Rechnung für einen Kopierer über Kasse  und Bank bezahlt wird oder über Konten bei zwei verschiedenen Banken bezahlt wird. 

Jede Buchung muss auf einen Beleg zurückzuführen sein. Belege werden fortlaufend nummeriert. 

Zu erfassen sind auch interne Geldbewegungen zwischen Bankkonten und zwischen Bankkonten und Kas​sen eines Verbandes.

Beispiel: Barabhebung von 1.000 EURO

Der Betrag ist eine Minderung des Bestandes des Bankkontos (Konto 1420) und eine Einlage in die Kasse (Konto 1400), auch wenn der Betrag unmittelbar danach für weitere Ausga​ben verwendet wird.

Abrechnungsbuch der CDU

Im Abrechnungsbuch ist hierbei z. B. ein Eintrag bei Spalte 4 (Kasse/Konto 1400) und die Gegeneintragung in Spalte 7 (Bank/Sparkasse/Konto 1420) einzutragen.  
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Bei häufigen Geldmitteltransfers zwischen Kasse und Bankkonten oder zwischen verschiedenen Bankkon​ten ist es zweckmäßig ein so genanntes „Geldtransferkonto“ ein​zurichten (Konto 2380 Durchlauf- und Übergangskonto). Das Konto 2380 muss am Jahresende den Betrag von null EURO ausweisen, oder es lie​gen so genannte „Unterwegsbefindliche Gelder“ vor, die als sonstige Verbindlichkeit oder sonstiger Ver​mögensposten auszuweisen sind. Ein Soll- oder Habensaldo auf die​sem Konto muss auf jeden Fall geklärt werden.

Abrechnungsbuch der CDU

Ein „Geldtransferkonto“ wird nicht eingerichtet. Auch Bewegungen zwischen Bankkonten (z.B. Überwei​sung von einem Bankkonto zur Abdeckung eines Schuldsaldos) werden auf den Bankkonten direkt erfasst: Überweisung von X Bank auf Y Bank z. B. Spalte 7 gegen Spalte 8, 9, 10 oder 11.

Auch Kasseneinlagen aus Bankabhebungen bzw. Bankeinzahlungen aus Kassenbeständen müssen erfasst werden, z. B.:

Kasseneinlage aus Bankabhebung – Spalte 4 gegen Spalte 7

Bankeinzahlung aus dem Kassenbestand – Spalte 5 gegen Spalte 6.

Wenn alle Bank- und Kassenbewegungen zeitnah im Abrechnungsbuch eingetragen werden, entfällt die Notwendigkeit zur Führung eines gesonderten Kassenbuches.

Abrechnungsbuch der CDU 

Wird ein gesondertes Portobuch geführt, führt dies dazu, dass Kleinstbeträge, die aus dem Portoverkehr resultieren, im Abrechnungsbuch nicht erfasst werden müssen. Wird ein gesondertes Portobuch geführt, dann müssen die Portokosten bereits beim Einkauf der Briefmarken als verauslagt behandelt werden, z. B. Barkauf von Briefmarken - per Konto 4220 an Konto 1400.

3.4 Aufzeichnung und Aufbewahrung

Aufzeichnung

Für die Aufzeichnungen sind nur dokumentenechte Schreibmaterialien zu verwenden (Tinte, Kugel oder Filzschreiber). Korrekturen sind mittels Streichungen durchzuführen. Darüber hinaus ist die Buchhaltung über EDV-Systeme möglich, sofern die Systeme den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspre​chen. Seit dem 01.01.2002 kann die Finanzbehörde verlangen, dass ihr elektronisch gespeicherte Unterla​gen und Aufzeichnungen, soweit sie steuerlich von Bedeutung sind, auf einem maschinell verwertbaren Da​tenträger, bei​spielsweise einer CD-ROM oder DVD, zur Verfügung gestellt werden (§ 147 Abs. 6 AO). Ein Abrechnungsbuch sind keine elektronisch gespeicherten Aufzeichnungen. Die Verpflichtung entfällt in die​sem Fall. 


Abrechnungs-/Kassenbücher in Form von „Exceltabellen“ erfüllen nicht die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. auch die Anforderungen des § 146 Abs. 4 AO). Es ist deshalb entweder ein schriftliches, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechendes, Kassenbuch zu führen oder ein, den Grundsätzen ord​nungsmäßiger Buchführung entsprechendes EDV-Programm (wird von der UBG mit CDU Kontenplan angeboten, auch als Kassenbuch) zu verwenden. 

Aufbewahrung

Belege, Bücher, Bilanzen und Rechenschaftsberichte sind zehn Jahre aufzubewahren (vgl. Erklärungsteil C. Rechenschaftsbericht „Aufbewahrungspflicht“).   
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B.
Vermögensbilanz 


1. Anlagevermögen


1.1 Allgemeines


Gemäß § 28 Abs. 1 PartG sind Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von im Einzel​fall mehr als 5.000 EURO (inklusive Umsatzsteuer) zu aktivieren. ​Dies gilt nur für Vermögensge​genstände des Sachanlagevermögens.  


1.2 Sachanlagen (Haus- und Grundvermögen und Geschäftsstellenausstattung)


1.2.1 Haus- und Grundvermögen

Das Haus- und Grundvermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vgl. A. Allge​meines 2.2) abzgl. evtl. außerplanmäßiger Abschreibungen anzusetzen. Im Bereich des Haus- und Grundvermögens sind planmäßige Abschreibun​gen ausgeschlossen (vgl. § 28 Abs. 2 PartG). Außer​planmäßige Abschreibungen auf einen voraussichtlich niedrigeren beizulegenden Wert sind hinge​gen vorzunehmen. Dies kann z. B. notwendig werden, wenn ein Gebäude durch einen Brand be​schädigt wird.

1.2.2 Geschäftsstellenausstattung

Anzusetzen sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und au​ßerplanmäßige Abschreibungen. Die Anschaffungs- oder Herstel​lungskosten sind ausgabenwirksam auf die Jahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Diese Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird als planmäßige Abschreibungen be​zeichnet. 

Die voraussichtliche Nutzungsdauer ist zu schätzen.


Beispiele für steuerlich anerkannte Schätzungen der Nutzungsdauer für neue Wirtschaftsgü​ter, die nach dem 31.12.2000 angeschafft wurden:




Nutzungsdauer


Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen,


Frankiermaschinen
8 Jahre


Büromöbel
13 Jahre


Personalcomputer, Bildschirme Drucker u. ä.
3 Jahre





PKW
6 Jahre



Reißwölfe (Aktenvernichter)
8 Jahre


Stahlschränke
14 Jahre


Panzerschränke,


Tresore
23 Jahre


Teppiche (normale)
8 Jahre


Eine glaubhaft gemachte kürzere Nutzungsdauer kann zu Grunde gelegt werden.

Die Anschaffungskosten sind entsprechend dieser geschätzten Nutzungsdauer zeitanteilig über die Abschreibungen als Ausgabe zu erfassen. 
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Beispiel: Kauf eines neuen PKW und neuer Büromöbel


Anschaffung eines neuen PKW zum 01.02.2004 für 25.000 EURO (brutto) und von neuen Büromö​beln zum 01.09.2004 für 8.000 EURO (brutto).

Erfassung für das Jahr 2004:

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer kann bei neuen PKW mit 6 Jahren und bei neuen Büromö​beln mit 13 Jahren angesetzt werden. Der PKW ist mit 3.819,44 EURO ((25.000/6) X 11/12) abzu​schreiben und die Büromöbel nur mit 205,13 EURO ((8.000 EURO/13) X 4/12), da sie erst am 01.09.2004 angeschafft wurden. 
   
Stadt-, Stadtbezirks-, Gemeinde- und Ortsverbände sollten zweckmäßigerweise die An​schaffungen vollständig als Ausgaben erfassen und die Investitionen über 5.000 EURO (inkl. USt) nachrichtlich in der Checkliste dem Kreisverband melden. Der Kreisverband hat dann die Berechnung der Abschrei​bungen und die buchhalterische Korrektur vor zuneh​men.


Die Abschreibungen sind zeitanteilig vorzunehmen. 

Außerplanmäßige Abschreibungen sind Abschreibungen auf einen dauerhaft niedrigeren beizule​genden Wert (Wertminderung), der unter dem Saldo der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. der planmäßigen Abschreibungen liegt. Eine solche dauerhafte (außerplanmäßige) Wertmin​derung könnte z.B. durch Brand- oder Wasserschäden entstehen. Liegen die Gründe für eine außer​planmäßige Abschreibung nicht mehr vor, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Wert​erhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die zwischenzeitlich vorzu​nehmen gewesen wären, zuzuschreiben.  


1.3 Finanzanlagen

Auch Finanzanlagen unter 5.000 Euro sind zu aktivieren. 



1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen


Hier sind Beteiligungen an Unternehmen auszuweisen, die durch dauerhafte Verbindung der Partei dienen. Gemäß § 271 Abs. 1 Satz 3 HGB gelten im Zweifel Anteile an Kapitalgesellschaften, die ins​gesamt 20 % des Nennkapitals überschreiten, als Beteiligungen.   


Die Beteiligungen sind höchstens mit den Anschaffungskosten abzgl. der außerplanmäßigen Abschrei​bungen anzusetzen. Bei den Anschaffungskosten sind auch die Nebenkosten (z. B. anfal​lende Gebühren der Amtsgerichte und Notare) zu berücksichtigen. Die außerplanmäßigen Ab​schreibungen dürfen wie bei dem Sachanlagevermögen nur vorgenommen werden, wenn voraus​sichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Dauerhafte Wertminderungen unter den Anschaf​fungskosten könnten zum Beispiel bei nachhaltigen Verlusten des Beteiligungsunternehmens vor​liegen.        
 


Liegen die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr vor, ist entsprechend § 280 Handelsgesetzbuch der Betrag der Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung, jedoch maximal bis zu den ursprünglichen Anschaffungskosten, zuzuschreiben.   


1.3.2 Sonstige Finanzanlagen

Umfassen z. B. Darlehn an Unternehmen, an natürliche Personen und sonstige Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe, öffentliche Anleihen) die keine Beteiligungen an Unternehmen sind. Solche Kapitalan​lagen sind dem Anlagevermögen zuzuordnen, wenn beabsichtigt war, sie länger als ein Jahr zu be​halten. Bzgl. der Bewertung gelten die zu 1.3.1 geschriebenen Erläuterungen analog.  
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2. Umlaufvermögen

2.1 Forderungen an Gliederungen

Sind am Jahresende mit der jeweiligen Gliederung abzustimmen. Im Gesamtrechenschaftsbericht der CDU müssen Forderungen an Gliederungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen sich entsprechen. Sollten Forderungen an Gliederungen wertberichtigt werden müssen, sind diese Wertberichtigungen der CDU-Bundesgeschäftsstelle mitzuteilen, da sie im Gesamtrechenschafts​bericht der CDU wieder aufgehoben werden. 

Forderungen und Verbindlichkeiten innerhalb eines Kreisverbandes sind nicht zu buchen. Soll​ten sie gleichwohl erfasst sein, sind sie im Rechenschaftsbericht des Kreisverbandes auszuson​dern.  

2.2 Forderungen auf staatliche Mittel 

Sind zum Beispiel auf Landesverbandsebene möglich, wenn aufgrund einer während des Rech​nungsjahres erfolgten Landtagswahl sich der Anteil erhöht, den die Landeskasse gemäß § 19a Abs. 6 PartG direkt an den Landesverband auszahlt. Hingegen nicht zu erfassen sind evtl. Forderungen ge​gen die Bundespartei auf Weiterleitung von staatlichen Mitteln (es würde sich dann um Forderun​gen an Gliederungen handeln). 

2.3 Geldbestände

Am Jahresende abstimmen mit den Kontoauszügen der Banken zum 31.12. und mit den Kassenpro​tokollen zum 31.12.

2.4 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensposten des Umlaufvermö​gens zusammengefasst, die nicht bei einer der anderen oben genannten Vermögensposten (2.1 – 2.3) ausgewiesen werden.

Unter dieser Position werden zum Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gehalts- und Lohnkostenzuschüsse, sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausge​wiesen (Gliederungen unterhalb der Landesverbandsebene müssen Rechnungsabgrenzungsposten nicht bilden).
Uneinbringliche Forderungen sind vollständig abzuschreiben. 

Sofern nicht bereits unterjährig die Einnahmen über Forderungen gebucht wurden, sind zum 31.12. eines Jahres die Forderungen einnahmenwirksam zu buchen. 

Abrechnungsbuch der CDU

Das Abrechnungsbuch bietet in den Spalten 8 bis 11 die Möglichkeit, nach Bedarf für Sachanlagen, Fi​nanzanlagen, Umlaufvermögen und Schuldposten zusätzliche Konten an​zulegen. Benutzer des Abrech​nungsbuches sollten unterjährig keine Forderungen erfassen. 
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Beispiel: Zinseinnahmen

Zinsen i. H. v. 500 EURO für das Jahr 2004 werden erst im Januar Jahr 2054 bezahlt (Gut​schrift mit Wertstellungsdatum Januar 2005).

Buchung (im Jahr 2004):

PER (SOLL) KONTO 1590 Sonstige Forderungen
500,00 Euro

AN (HABEN) Konto 8410 Zinserträge 
500,00 Euro

Forderungen aus zugesagten Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträgen dürfen zumindest zum Jahresende nicht erfasst werden, da aufgrund der freien Beitragseinschätzung die Einnahme erst mit der Zahlung realisiert wird. Forderungen aus Spendenzusagen gibt es nicht. Sie sind deshalb auch nicht zu erfassen, weil Spendenzusagen zivilrechtlich nicht verbindlich sind.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind grundsätzlich nur dann einzubuchen, wenn ihre wirtschaftliche Verursachung im Rechnungsjahr liegt. Die Höhe der gebildeten Rückstellung soll nach vernünftiger kaufmänni​scher Beurteilung erfolgen, d.h. die Kosten sollen in der Höhe erfasst werden, welche realisti​scherweise zu erwarten sind.



Gliederungen unterhalb der Landesverbände müssen Rückstellungen nicht bilden.

3.1 Pensionsverpflichtungen

Sind anzusetzen, wenn jemanden eine Rente (als Lohnbestandteil) verbindlich zugesagt wurde und die betreffende Person sich einen Teil der Rente im Rechnungsjahr angedient hat. Die Pensi​onsansprüche, die aus der „Stiftung Versorgungswerk“ resultieren, sind hier nicht zu berücksich​tigen. In der Regel werden deshalb keine Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen zu bilden sein.    

3.2 Sonstige Rückstellungen 

Praktisch bedeutsam dürften im Wesentlichen die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei​ten sein. 
Beispiel: 

Rückstellung für Ausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung des Rechenschaftsberichtes. Aus dem Parteiengesetz ergibt sich, dass die Parteien verpflichtet sind einen Rechenschaftsbe​richt zu erstellen. Mit Ablauf des Rechnungsjahres ist gleichsam diese Verpflichtung wirtschaft​lich entstanden. Lässt ein Verband seinen Rechenschaftsbericht durch einen externen Steuerbera​ter erstellen, ist eine Rückstellung über die zu erwartenden Gebühren, die  im Zusammenhang mit der Erstellung anfallen, zu bilden. Zur Orientierung kann ggf. der Vorjahreswert der vom Steuer​berater in Rechnung gestellten Gebühr dienen.
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Buchung:
Annahme: Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung kann von einer Gebühr in Höhe von 1.200 Euro ausgegangen werden.

PER (SOLL) 4244 Beratungskosten 
1.200 Euro

AN (HABEN) 2020 Sonstige Rückstellungen
1.200 Euro   




Es lassen sich weitere Beispiele denken, für alle Bereiche, wo es offene Rechnungen gibt (d.h. die Eingangsrechnung liegt bis zur Erstellung des Rechenschaftsberichtes nicht vor):

· ein Verband wurde in einem Prozess anwaltlich vertreten

· der Verband muss aufgrund eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes damit rechnen einen Steuerbescheid mit einer Steuernachzahlung zu erhalten

· Mitarbeiter haben im Rechnungsjahr ihren Urlaub nicht vollständig genommen (Urlaubsüber​trag)

Gemäß dem § 249 Abs. 1 HGB sind Rückstellungen auch zu bilden für

· Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

(Dienen der Antizipation zukünftiger Aufwandsüberschüsse über die zu erwartenden Erträge)
· Im Rechnungsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Rech​nungsjahr innerhalb von drei Monaten oder für Abraumbeseitigungen, die im folgen​den Rechnungsjahr nachgeholt werden

· Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden.

Diese Rückstellungen sind wahrscheinlich sehr selten zu bilden. Ggf. rufen Sie bitte Herrn Alexander Bär (Internes Management Haushalt/Finanzen) in der Bundesgeschäftsstelle an:

Tel.: 030/ 22070-241.

Weitere im Paragrafen 249 HGB ausgeführte Wahlrechte sollen nicht in Anspruch genommen werden. Es sollen also nur die lt. dem Handelsgesetz zwingend zu bildenden Rückstellungen angesetzt werden.     

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen

Sind am Jahresende mit der jeweiligen Gliederung abzustimmen. Im Gesamtrechenschaftsbericht der CDU müssen sich Forderungen und Verbindlichkeiten an Gliederungen entsprechen.

4.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unbestrittene Forderungen und Verbindlichkeiten, mit gleicher Fälligkeit und gegenüber demsel​ben Kreditinstitut, sind zu saldieren. 

4.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehnsgebern

Unter dieser Position sind erhaltene Darlehen und Anzahlungen z. B. für die Wahlkampffinanzie​rung zu verstehen. 
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4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter sind zum Beispiel auszuweisen:

· Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

· Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

· Verbindlichkeiten gegenüber den Krankenkassen

· Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt

- 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Gliederungen unterhalb der Landesverbandsebene müssen Rechnungsabgrenzungsposten nicht bilden).

Sofern nicht bereits unterjährig die Ausgaben über Verbindlichkeiten gebucht wurden, sind zum 31.12. eines Jahres die Verbindlichkeiten zu erfassen und ausgabenwirksam zu buchen. 

Abrechnungsbuch der CDU

Das Abrechnungsbuch bietet in den Spalten 8 bis 11 die Möglichkeit, nach Bedarf für Sachanla​gen, Finanzanlagen, Umlaufvermögen und Schuldposten zusätzliche Konten an​zulegen. Benutzer des Abrechnungsbuches sollten unterjährig keine Verbindlichkeiten erfassen. Zum 31.12. eines Jahres sind die offenen Rechnungen ausga​benwirksam oder vermögenswirksam (z. B. beim Kauf von Möbeln) einzutragen.   

Beispiel: Kauf von Büromaterial

Zum 20.12. des Rechnungsjahres wird Büromaterial i. H. v. jeweils 500 EURO gekauft und einen Monat später bezahlt.

Buchung Dezember

PER (SOLL) 4210 Büromaterial
500,00 EURO

AN (HABEN) 2300 Verbindlichkeiten aus L. u. L.
500,00 EURO

Auch wenn ein Verband Eingangsrechnungen erst im Jahr nach dem Rechnungsjahr erhält, diese aber aus Liefer- und Leistungsbeziehungen des abgeschlossenen Rechnungsjahres resultieren, sind die offenen Beträge als Verbindlichkeiten zu erfassen. Sind die Rechnungsbeträge noch un​gewiss, ist zumindest eine Rückstellung zu bilden (vgl. 3.2 Sonstige Rückstellungen). 

C. Einnahmen- und Ausgabenrechnung

1. Einnahmen

Die Kreis-, Bezirks- und Landesverbände haben die Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge, Mandatsträger​beiträge, Spenden) mit genauer Anschrift (kein Postfach!) über die ZMD an die UBG zu mel​den. Die in der ZMD erfassten Zuwendungen haben die Funktion einer Nebenbuchhaltung. Die Nebenbuchhaltung muss mit der Hauptbuchhaltung (die Zahlen der Zuwendungen in der Finanzbuchhaltung) überein​stimmen. Die Zahlen der Hauptbuchhaltung fließen dann in den Rechenschaftsbericht ein. Die Zahlen des Rechenschaftsberichtes sind somit abstimmbar mit den Kontensalden der Hauptbuchhaltung.    

1.1 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge (Kontenklasse 810) sind gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 PartG nur solche re​gelmäßigen Geldleistungen, die ein Mitglied auf Grund satzungsrechtlicher Vorschriften (Bundesstatut, Landes- und Kreisverbandssatzungen, jeweilige Finanz- und Beitragsord​nungen, jeweilige Beitragsregelungen) ent​richtet. Beiträge an die Vereinigungen sind Mit​gliedsbeiträge an die CDU und als solche zu beschei​nigen. 
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Mitgliedsbeiträge, die ein Verband von einem anderen Verband erhält, sind unter den Konten 8110 ff. zu erfassen, während die abgeführten Beiträge unter den Konten 8120 ff. gegenzubuchen sind. Die Mitgliedsbeiträge werden somit insgesamt (unter Berücksichtigung der abgeführten und erhaltenen Mitgliedsbeiträge) dort ausgewiesen, wo sie endgültig verbleiben. 

1.2 Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge 

Mandatsträgerbeiträge und ähnlich regelmäßige Beiträge werden in Kontenklasse 8150 (Spalte 13 im Abrechnungsbuch) gebucht. Mandatsträgerbeiträge sind gem. § 27 Abs. 1 PartG regelmäßige Geldleis​tungen, die ein Inhaber eines öffentlichen Wahlamtes (Man​datsträger) über seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet. Zur Definition der Mandatsträger und Mandatsträgerbeiträge vgl. Erklärungsteil B. Spenden „Mandatsträger - Mandatsträ​gerbeiträge“ und C. Rechenschaftsbericht „Mandatsträgerbei​träge und ähnliche Beiträge“. „Ähnliche Beiträge“ sind regelmäßige Geldleistungen, die Personen, wel​che von der CDU delegiert sind, aber kein öffentliches Wahlamt bekleiden, über einen Mitgliedsbeitrag hinaus leisten.

Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge, die ein Verband von einem anderen Ver​band erhält, sind unter den Konten 8160 ff. zu erfassen, während die abgeführten Mandatsträgerbei​träge und ähnliche regelmäßige Beiträge unter den Konten 8170 ff. gegenzubuchen sind. Die Mandats​trägerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge werden somit insgesamt dort ausgewiesen, wo sie endgültig verbleiben.   

1.3 Spenden (von natürlichen und juristischen Personen) 

Spenden sind über Mitgliedsbeiträge (vgl. 1.1) und Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (vgl. 1.2) hinausgehende Zahlungen, insbesondere auch Aufnah​megebühren, Sonderumlagen, Sammlungen und geldwerte Zuwendungen aller Art, sofern sie nicht üblicherweise unentgeltlich von Mitgliedern außerhalb eines Geschäftsbetriebes zur Verfügung gestellt werden. Auch Freistellungen von üblicherweise entstehenden Ver​bindlichkeiten sowie die Kostenübernahme von Veranstaltungen und Maßnahmen, mit de​nen ausdrücklich für eine Partei geworben wird, können in diesem Sinne Spen​den sein (vgl. § 26 Abs. 1 Satz 2 PartG). Spenden von natürlichen Personen sind unter der Konten​klasse 82 (Spalte 14 im Abrechnungsbuch) und Spenden von juristischen Personen (vgl. Erklärungsteil A. All​gemeines „Natürliche Person – Juristische Person“) unter der Konten​klasse 83 (Spalte 15 im Abrech​nungsbuch) zu erfassen. Spenden von Eheleuten sind nach dem Willen der Spender getrennt zu buchen und zu bescheinigen. Bei Spenden über € 500,00 ist in jedem Falle eine Zuwendungsbescheinigung aus​zustel​len (§ 6 Abs. 3 FBO).

Bestehen begründete Zweifel an der Zulässigkeit einer vereinnahmten Spende (§ 25 Abs. 2 PartG), vgl. Erklärungsteil B. Spenden „Weiterleitung unzulässiger Spenden“. 

Wegen der steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für Spenden an politische Parteien siehe Internet im Mit​gliedernetz.

Die Spenden dürfen grundsätzlich nur über Bankkonten abgewickelt werden. Die Annahme von Barspenden von über € 1.000,- (pro Person, pro Jahr, pro Verband) ist unzulässig. 

Der Verband, der die Zuwendungsbescheinigungen ausstellt, muss nachweisen, über den Spendenbe​trag wirtschaftlich verfügt zu haben. Aus § 6 Abs. 4 und 5 der Finanz- und Beitragsordnung ergibt sich, dass Spendenbescheinigungen nur vom Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband und der Bundes​partei ausgestellt werden dürfen. Spenden, die nicht unmittelbar dem Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband oder der Bundespartei zugehen, sind unverzüglich dem Kreisverband, dem der Empfän​ger angehört, anzuzeigen und mit ihm abzurechnen. Nimmt ein Ortsverband eine Spende ein und wird (nach Abrechnung mit dem Kreisverband) diesem vom Kreisverband zugestanden, den gesamten Betrag oder Teile davon zu behalten, so ist dieser beim Ortsverband verbleibende Betrag vom Ortsverband als Zuschuss zu erfassen (Kontenklasse 88, Spalte 19 im Abrechnungsbuch).  
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1.3.1 Aufwandsspenden 

Eine Aufwandsspende entsteht, wenn Aufwand einem CDU-Verband zuzurechnen ist, je​mand anders aber den Aufwand wirtschaftlich trägt. Handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit Leis​tungen, die üblicherweise unentgeltlich von Mitgliedern außerhalb eines Geschäftsbetriebes zur Verfü​gung gestellt werden (z. B. kleinere organisatorische Vorbereitungen im Rahmen von Parteiveranstal​tungen, z. B. Fahrtkosten), ist keine Auf​wandsspende zu erfassen und zu bescheinigen (Gleiches gilt für Leistungen im Zusam​menhang mit ehrenamtlicher Mitarbeit, sofern es sich nicht um einen Kostener​stattungs​anspruch handelt). Aufwandsspenden können nur als Geldzuwendung („abgekürzte Geld​spende“) bescheinigt werden, wenn

- die Vergütung der Leistung durch die satzungsgemäß zuständigen Gremien vor der Entstehung beschlossen und der Beschluss bekannt gemacht worden ist

- die Vereinbarung nicht unter der Bedingung des Verzichts auf den Vergütungsanspruch ge​troffen wurde

- die Aufwendungsersatzansprüche müssen ernsthaft eingeräumt sein, d.h. der jeweilige Verband muss sich die Erstattung des Aufwandes auch wirklich leisten können 

- durch die Leistung der jeweiligen Person (in Verbindung mit dem bekannt gemachten Beschluss) ein Anspruch auf Kostenerstattung entstanden ist und

- der Leistungserbringer auf die Auszahlung der Erstattung nachträglich und zivilrechtlich wirksam (unbedingt: schriftlich) verzichtet hat

Beispiel: 

Ein Delegierter verzichtet schriftlich auf die Erstattung von Fahrtkosten (= Km-Geld) und Übernach​tungskosten für den Parteitag. 

Erfassung:

Die Spendeneinnahme wird auf Konto 8200 (Spalte 14 im Abrechnungsbuch) erfasst, die Ausgaben für den Parteitag auf Konto 4450 (Spalte 25 im Abrechnungsbuch).

1.3.2 Leistungsaustausch mit Spendenanteil
Auch bei einen Leistungsaustausch, in denen die Leistung und die Gegenleistung nicht ausgewogen gegenüber stehen und die Gegenleistung einen Spendenanteil enthält (z.B. eine Firma liefert ein Büfett für einen Preis, der unter dem üblichen Verkaufspreis liegt, ohne dass der Verband eine wei​tere Gegenleistung erbringt), ist die Differenz als Spende zu verbuchen. Obwohl gemäß dem Partei​engesetz der Spendenanteil als Spende zu erfassen ist, darf nach dem Steuerrecht keine Spenden​bescheinigung ausgestellt werden! Das Parteiengesetz weicht somit in der Behandlung dieser Spenden vom Steuerrecht ab. 

1.3.3 Sachspenden 

Aus Ver​einfachungsgründen empfiehlt es sich, dass dem die Leistung empfangenden Verband eine Rechnung (mit Umsatzsteuer) in der verkehrsüblichen Höhe geschrieben wird und der Leistende auf die Bezahlung der Rechnung (schriftlich) verzichtet. Über den Bruttopreis ist dann eine Spendenbe​scheinigung zu erteilen. Es handelt sich dann jedoch um eine Geldspende im Wege des abgekürz​ten Zahlungsverkehrs.

Wird der oben beschriebene Weg nicht gewählt, sind Zuwendungen von Wirtschaftsgütern als Sachzuwendung zu bescheinigen. An den Nachweis des Wertes sind strenge Anforderungen ge​stellt. 
28

Bei Sachspenden aus dem Privatvermögen des Spenders ist grundsätzlich der gemeine Wert (i. d. R. = Marktwert) der gespendeten Ware anzusetzen. Unterlagen, die über den zugewendeten Gegens​tand Aus​kunft geben (z. B. historische Rechnung, Alter, Zustand, ggf. Gutachten) sind den Belegen beizufügen. Bei Sachspenden von einem Unternehmer aus dessen Betriebsvermögen darf bei der Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei der Entnahme angesetzte Wert zzgl. Umsatzsteuer nicht überschritten werden. Dieser Wert ist jeweils zu erfragen. In der Spendenbescheinigung ist dieser Entnahmewert vollständig zu bescheinigen. 

Beispiele: 

Sachverhalt

a) Ein Weinhändler (Einzelkaufmann) stellt unentgeltlich 40 Flaschen Wein für ein Sommerfest zur Verfü​gung. Der Weinhändler bestätigt schriftlich, dass er die Entnahme der Weinflaschen mit € 3,- (netto) zzgl. €  0,48 Umsatzsteuer erfasst.  

b) Die A-GmbH liefert unentgeltlich mehrere kalte Platten für den Landtagswahlkampf. Die GmbH bestätigt schriftlich, dass ihre Leistung einen Wert (inkl. UST) von € 3.500,- hat.  

Erfassung
Zu a) Die Sachspende hat einen Wert i. H. v. €  139,20 (€  3,48 X 40). Der Weinhändler kann über diesen Betrag eine Zuwendungsbescheinigung erhalten. Auf dem Konto 8200 ist die Spendenein​nahme und in der Kontenklasse 43/44 die Ausgabe für das Sommerfest zu erfassen. Im Abrech​nungsbuch ist der  Betrag in den Spalten 14 und 25 einzutragen. 

Zu b) Die Sachspende hat einen Wert i. H. v. € 3.500. Da der Spendenbetrag über € 500,- liegt, ist eine Zuwendungsbescheinigung auszustellen, auch wenn die GmbH den beschei​nigten Betrag steuerlich nicht als Betriebsausgabe berücksichtigen darf (§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i. v. m. § 4 Abs. 6 EStG). Auf dem Konto 8300 (Spende bis € 10.000,-) ist die Spen​deneinnahme und in der Konten​klasse 71 (Ausgaben für die Landtagswahl) ist die Aus​gabe zu erfassen. Im Abrechnungsbuch ist der Betrag in den Spalten 15 und in der Spalte 28 einzutragen.       

1.3.4 Unzulässige Spenden

Nur rechtmäßig erlangte Spenden können gemäß § 18 Abs. 3 Nr. 3 PartG Bemessungs​grundlage für die staatliche Finanzierung sein. Unzulässige Spenden sind gemäß § 25 Abs. 4 PartG unverzüglich an den Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten. Solche unzulässigen Spenden sind deshalb in die sonstigen Verbindlichkeiten (Konto 2390) zu buchen, d. h. sie werden überhaupt nicht als Spenden ausgewiesen, sondern wie ein so genannter „Durchlaufender Posten“ behandelt. Unzulässige Spenden sind z.B. anonyme Spenden über € 500,-, Spenden von ge​meinnützigen Verei​nen oder Stiftungen u. ä., Spenden von öffentlich-rechtlichen Körper​schaften, Parlamentsfraktionen und -gruppen sowie von Fraktionen und Gruppen von kommunalen Vertretungen (§ 25 PartG). Zu Einzelheiten siehe unter Erklärungsteil, B. Spenden. 

Zur Weiterleitung unzulässiger Spenden vgl. Erläuterungsteil B. Spenden „Weiterleitung unzulässi​ger Spenden“.  

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder veranlasst, dass Zu​wendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Diese ist mit 40% des zu​gewendeten Betrages anzuset​zen (§ 10b Abs. 4 Satz 2 und 3 EStG).

1.4  Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen

Unter dieser Einnahmenposition sind zum Beispiel die Einnahmen aus Beteiligungen (z.B. Dividen​den, zur Definition der Beteiligung vgl. die Ausführungen zu B. Vermögensbilanz 1.3.1 Beteiligun​gen an Unternehmen) zu erfassen. 
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Nicht unter dieser Position, sondern unter 1.6 Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druck​schriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit zu erfassen sind z.B. Einnahmen aus parteiüblichen Veranstaltungen und dem Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen.

1.5 Einnahmen aus sonstigen Vermögen
Als Einnahmen aus sonstigem Vermögen (Konto 841) kommen neben Zinseinnahmen namentlich Mieteinnahmen aus fremd vermieteten Objekten und Erlöse aus Verkäufen des Anlagevermögens in Betracht. Einnahmen aus Untervermietung sind als sonstige Einnahmen zu erfassen.

Eine Saldierung mit Zinsausgaben oder Betriebsausgaben des vermieteten Objektes ver​stößt ab dem 1.1.2003 gegen das Parteiengesetz.

1.6 Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit

Die Einnahmen sind in der Kontenklasse 85 (Spalte 18 im Abrechnungsbuch) zu erfassen. Auch hier dürfen die Einnahmen nicht mehr mit  Ausgaben saldiert werden. Die hier zu erfassenden Einnah​men sind i. d. R. einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen und deshalb zu versteuern. Das bedeutet, dass die Einnahmen den wirtschaftlich zuzu​ordnenden Ausgaben gegenübergestellt werden müssen. Es empfiehlt sich deshalb die zugehörigen Ausgaben auf speziell für die jeweiligen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe angelegten Unterkonten zu buchen (z.B. Konto 4442 Musikfes​tival), oder eine Kosten​stellenrechnung einzurichten (z. B. das Musikfestival als Kostenstelle). Da es nicht erlaubt ist, Verluste aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aus Parteivermögen aus​zugleichen, sind alle wirtschaftlichen Tätigkeiten (insgesamt) mit Gewinn oder ergebnisneutral aus​zu​führen. Alle wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe werden zusammen betrachtet, d. h. Verluste ei​nes wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes können durch vorher oder zeitgleich entstan​dene Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben finanziert werden. Evtl. Spendensammlungen beeinflussen nicht den Gewinn- oder Verlust eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes.

Abrechnungsbuch der CDU

Die in der Spalte 25 eingetragenen Ausgaben, die einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzu​ordnen sind, sollten markiert werden. Die markierten Ausgaben können dann am Jah​resende addiert werden und den entsprechenden (ebenfalls markierten) Einnahmen gegenübergestellt werden. 

Gesellige Veranstaltungen

Bei geselligen Veranstaltungen der Partei sind die steuerpflichtigen Einnahmen und die gelegentlich bei der Veranstaltung erhaltenen Spenden zu unterscheiden. Zu den steuer​pflichtigen Einnahmen zählen namentlich Erlöse aus Warenverkäufen, Losverkäufen und Eintrittsgeldern. Ist z.B. die Zah​lung einer bestimmten Geldsumme Voraussetzung für die Teilnahme an einer Veranstaltung, muss dieser Betrag als Einnahme aus Veranstaltungen ausgewiesen werden (§ 24 Abs. 4 Nr. 7 PartG). Werden vor, während oder nach der Ver​anstaltung freiwillige Geldzahlungen erbracht, unabhängig der von der Partei erbrachten Leistung, sind diese Zahlungen als Spenden anzusehen. Entsprechen​des gilt für Samm​lungen, die bei solchen Festen durchgeführt werden.


Zu den Ausgaben für Veranstaltungen zählen auch die Umsatzsteuer-Zahllast und etwaige örtliche Steuern und Gebühren. Soweit aus dem gesamten wirtschaftlichen Geschäftsbe​trieb einer Partei​gliederung ein Überschuss erwirtschaftet wird, sind die darauf gege​benenfalls zu zahlende Körper​schaftsteuer und Gewerbesteuer  auf Konto 4740 Steu​ern (z.B. Spalte 26 im Abrechnungsbuch) zu buchen.
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Ortsverbände mit eigener Kassenführung, die über satzungsmäßige Organe (Vorstand, Mitglieder​versammlung) verfügen und über diese auf Dauer nach außen im eigenen Namen auftreten, sind ein selbstständig zu beurteilendes Steuersubjekt und es stehen ihnen pro Jahr Freibeträge i. H. v. €  3.835,- (Körperschaftssteuer) und € 3.900,- (Gewerbesteuer) zu. 

Die Umsatzsteuer wird nicht erhoben, wenn der steuerpflichtige Verband die Kleinunter​nehmerre​gelung des § 19 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Anspruch nimmt. Die Regelung kann in Anspruch ge​nommen werden, wenn der Brutto-Jahresumsatz der steuerpflichtigen Gliederung im Vor​jahr € 16.620,- nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich €  50.000 nicht über​steigt (§ 19 UStG Kleinunternehmerbesteuerung). In der Umsatzsteuerjahreserklärung sind die ent​sprechenden Angaben für das Finanzamt zu ma​chen, d. h. eine Umsatzsteuererklärung muss bei Vorliegen umsatzsteuerbarer Leistungen grundsätzlich abgegeben werden. Die Umsätze müssen für das Vorjahr ermittelt und für das lfd. Jahr geschätzt werden. Stellt der Verband Rechnungen mit ge​sondertem Um​satzsteuerausweis aus, schuldet er unabhängig von der Kleinunternehmerbesteue​rung den ausgewiesenen Betrag. Wer die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kann und will, sollte deshalb keine Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis erstel​len.

s. Merkblatt: „Ertrag- und umsatzsteuerliche Behandlungen von Parteigliederungen“ im Internet unter Organisation/Parteiorganisation.


Veranstaltung zu Gunsten eines gemeinnützigen Zwecks oder einer gemeinnüt​zigen Einrich​tung 

Gemeinnützig bedeutet selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf materiellen, geistigen oder sittli​chem Gebiet (z. B. Förderung des Umweltschutzes, Förderung des Sports). Par​teien sind nicht gemeinnützig und es ist ihnen nach § 1 Abs. 4 PartG grundsätzlich nicht gestattet ihre Mittel für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Solche Ausgaben verstoßen somit gegen dass Parteienge​setz. Eine Veranstaltung zu Gunsten eines gemeinnützigen Zweckes oder einer gemeinnützigen Einrichtung darf deshalb nicht im Namen und auf Rechnung der CDU stattfinden. Die CDU darf auch keine Gelder und Sachleistungen für gemeinnützige Zwecke empfangen. Nur die betreffenden gemeinnützigen Organisationen selbst dürfen entsprechende Spenden erhalten und dafür Spen​denbescheinigungen ausstellen. Sollten Gelder entgegengenommen werden, die für gemeinnützige Organisationen bestimmt sind, so sind die empfangenen Gelder für die Partei ein sog. durchlau​fende Posten, d. h. sie lösen eine Verbindlichkeit gegenüber der gemeinnützigen Organisation aus (Konto 2380 Durchlaufkonto, Spalte 8 – 11 im Abrechnungsbuch). Mit der Weitergabe der Gelder reduziert sich diese Verbindlichkeit. Ein solches Verfahren birgt jedoch Abgrenzungsrisiken und es sollten deshalb keine Einzahlungen von Geldern erfolgen, die nicht auch für die CDU bestimmt sind. Spenden zu gemeinnützigen Zwecken sollen also direkt von den Spendern an die betreffenden Or​ganisationen geleistet werden und die CDU darf selber keine Spenden zu gemeinnützigen Zwecken leisten. 


Inseratengeschäft

Zu den Einnahmen aus Veröffentlichungen zählt neben den Verkaufserlösen für Druck​schriften na​mentlich auch das Inseratengeschäft. Werden Inserate in Zeitungen, Mittei​lungsblättern o. Ä. veröf​fentlicht, sind alle Einnahmen auf Konto 8510 (Spalte 18 im Abrechnungsbuch) zu buchen, während die Ausgaben in der Kontenklasse 43/44 (Spalte 25 im Abrechnungsbuch) zu erfassen sind. Sind die Inserate aber nur - wie meistens - Finanzierungshilfe für Broschüren, die der Öf​fentlichkeitsarbeit oder einem Wahlkampf dienen, sind die Ausgaben aufzuteilen, z. B.


Kommunalwahlkampf-Broschüre 10 Seiten inkl. 3 Seiten Werbung


Inserateneinnahmen €  250,-, Druckkosten € 500,-


Buchungen:


Einnahme: € 250,-- auf Konto 8510 (Spalte 18 im Abrechnungsbuch).

Anteil Druckkosten für Inserate € 150,- (= 30 % von € 500,-) auf z. B. Konto 4432 Druckkos​ten (Spalte 25 im Abrechnungsbuch) und Kommunalwahlkampfkosten: € 350,- (= 70% von € 500,-) auf z.B. Konto 7222 Druckkosten (z.B. Spalte 29 im Abrechnungsbuch).
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1.7 Staatliche Mittel 

Werden staatliche Mittel an andere Gliederungen weitergegeben, sind sie von der betreffen​den Gliederung wieder gegenzubuchen, d. h. die staatlichen Mittel werden als Einnahmensaldo nur dort erfasst, wo sie letztendlich verbleiben.   


1.8 Sonstige Einnahmen 

Unter dieser Position werden alle Einnahmen erfasst, die nicht den anderen Einnahmenpositi​onen zugeordnet werden können (z. B. Erbschaften, Schadensersatzleis​tungen).


Nach § 27 Abs. 2 PartG sind die sonstigen Einnahmen aufzugliedern und zu erläutern, wenn sie je​weils bei der Bundespartei oder einem Landesverband oder den nach geordneten Gebietsverbänden mehr als 2 % der Summe der Einnahmen der Mitgliedsbeiträge, der Mandatsträgerbeiträge und ähnlich regelmäßigen Beiträgen, der Spenden von natürlichen Personen, der Spenden von juristi​schen Personen, der Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen und der Einnahmen aus sonstigen Vermögen ausmachen. Darüber hinaus sind Einnahmen, die im Einzelfall die Summe von 10.000 Euro übersteigen, offen zu legen. Erbschaften und Vermächtnisse sind unter Angabe ih​rer Höhe, des Namens und der letzten Anschrift des Erblassers im Rechenschaftsbericht zu ver​zeichnen, soweit der Gesamtwert 10.000 Euro übersteigt. 


1.9 Zuschüsse von Gliederungen

Zuschüsse von Gliederungen (Kontenklasse 88, Spalte 19 im Abrechnungsbuch) sind alle Zuschüsse, die ein Verband von anderen Verbänden erhält. Darunter fallen auch Zinsen für ein gegebenes Dar​lehen, oder Zinsen auf ausstehende Beitragsabführungen, die von einem Verband an einem anderen gezahlt werden. Dem gegenüber sind nach § 26 a Abs. 4 PartG Ausgaben aus der internen Verrech​nung zwischen Gliederungen bei der Gliederung zu erfassen, von der sie wirtschaftlich getragen werden (vgl. Beispiel zu A. Allgemeines 2.1 Einnahmen und Ausgaben). Innerhalb eines Kreisver​bandes (Kreisgeschäftsstelle, Kreisvereinigungen, Bezirksverbände, Ortsverbände, Gemeindever​bände, Stadtverbände) oder zwischen der Landesgeschäftsstelle und den Landesvereinigungen oder zwischen der Bundesgeschäftsstelle und den Bundesvereinigungen kann jedoch die Verauslagung auch über „Zuschüsse von Gliederungen“ erfasst werden, wenn sichergestellt ist, das der zahlende Verband einen entsprechenden Betrag als „Zuschüsse an Gliederungen“ erfasst. Im jeweiligen Re​chenschaftsbericht sind die Zuschüsse dann in der „Aussonderungsspalte“ zu eliminieren. Im Er​gebnis muss somit sichergestellt sein, dass die Ausgaben (z.B. Portokosten) im jeweiligen Rechen​schaftsbericht (Kreisverband, Landesverband, Bundesverband) in der richtigen Höhe erfasst sind und dass die „Zuschüsse von Gliederungen“ und die „Zuschüsse an Gliederungen“ abgestimmt sind.   

Zuschüsse von Verbänden der gleichen Gliederungsebene (Bundesverband, Landesverband, Kreis​verband und Stadt- oder Ortsverband) müssen bei der Erstellung des Rechenschaftsberichtes aus​gesondert werden (vgl. Musterformulare im Mitgliedernetz). 

2. Ausgaben


2.1 Personalausgaben

Ab dem 01.01.2003 sind die Personalausgaben, auch die bei Veranstaltungen (Konto​klasse 43/44) und bei Wahlen (Kontenklasse 60 – 73), ausschließlich über die Konten​klasse 41 zu buchen. 

Personalausgaben sind die Bruttogehälter einschließlich Sozialabgaben; bei Aushilfskräf​ten gege​benenfalls auch die von der Partei als Arbeitgeber abzuführende pauschale Ab​gaben. 
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An Arbeitnehmer erstattete oder direkt übernommene Reise-, Bewirtungs- und Kfz-Ausgaben sind in der Kontenklasse 42 als „Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes“ (Spalte 24 im Abrech​nungsbuch) zu erfassen, sofern es sich nicht um Ausgaben handelt, die bestimmten Ausga​benberei​chen (z.B. Parteitage) direkt zugeordnet werden können. 

Entscheidendes Abgrenzungskriterium für die Zuordnung zu den Personal- oder Sachausgaben ist die arbeitsrechtliche Stellung als Arbeitnehmer sowie die damit verbundene Verantwortung des Ar​beitgebers für die Abrechnung gegenüber dem Arbeitnehmer, der Finanzverwaltung und den Sozi​alversicherungsträgern.


2.2 Sachausgaben

Personalausgaben sind keine Sachausgaben und hier somit grundsätzlich nicht zu erfas​sen.

2.2.1 Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes

Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs (Kontenklasse 42, Spalte 24 im Abrech​nungsbuch) sind alle Sachausgaben, die nicht anderen, bestimmten Ausgabenarten zuzu​ordnen sind. Hierzu zählen namentlich Mieten und Mietnebenkosten, Porto- und Telefon​kosten, Zeitungen, Zeitschrif​ten und Bücher, Versicherungen, Reise- und Bewirtungskos​ten, Beratungs- und Repräsentations​kosten. 


2.2.3 Sachausgaben für allgemeine politische Arbeit 

Sachausgaben für allgemeine politische Arbeit (Kontenklasse 43/44, Spalte 25 im Abrech​nungs​buch) sind namentlich Sachausgaben für Information, Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzun​gen, Studienfahrten (mit politischem Hintergrund), örtliche Arbeitskreise und Ausschüsse, Informa​tions​broschüren und sonstige Werbematerialien sowie die Mitgliederwerbung. Veranstal​tungen i. S. dieser Ausgabenposition sind nur solche, die nicht im Rahmen eines Wahl​kampfes stattfinden.


2.2.4 Sachausgaben für Wahlkämpfe

Die Sachausgaben für Wahlkämpfe (Kontenklasse 60-73, Spalte 28 im Abrechnungsbuch) sind alle direkt zurechenbaren Ausgaben, die durch die jeweilige Wahl verursacht werden. Hier kommen zum Beispiel Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit (soweit es sich nicht Personalausgaben handelt) und Zinsen für einen etwaigen Zwischenkredit in Betracht.


2.2.5 Sachausgaben für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus erge-​ 

bender Zinsen 

Sachausgaben in diesem Sinne sind alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermie​tung von Im​mobilien (z. B. Heizkosten). Wird die Immobilie über ein Darlehn finanziert, sind die Zinsausgaben für dieses Darlehn hier und nicht unter 2.3 sonstige Zinsen zu erfassen.  


2.3 Sonstige Zinsen (Sachausgaben) 

Hier sind alle Zinsausgaben und die Kosten des Geldverkehrs zu erfassen, die nicht unter 2.2.5 zu erfassen sind, z.B. Zinsen für einen Kontokorrentkredit (Konto 4610, Spalte 27 im Abrechnungs​buch). 


2.4 Sonstige Ausgaben (Sachausgaben)


Unter dieser Position sind alle Ausgaben zu erfassen, die nicht einer der Ausgabenpositio​nen 2.1 - 2.3 oder 2.5 zuzuordnen sind (z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Fi​nanzanlagen, Steuer​zahlungen). 
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2.5 Zuschüsse an Gliederungen 




Zuschüsse an Gliederungen (Kontenklasse 48) sind alle Zuschüsse, die ein Verband an einen anderen Verband zahlt. Darunter fallen auch Zinsen für ein erhaltenes Darlehn, oder Zinsen auf ausstehende Beitragsabführungen, die von einem Verband an einem anderen gezahlt werden. Dem gegenüber sind nach § 26 a Abs. 4 PartG Ausgaben aus der internen Verrechnung zwischen Gliederungen bei der Gliederung zu erfassen, von der sie wirtschaftlich getragen werden (vgl. Beispiel zu A. Allge​meines 2.1 Einnahmen und Ausgaben). Innerhalb eines Kreisverbandes (Kreisgeschäftsstelle, Kreis​vereinigungen, Bezirksverbände, Ortsverbände, Gemeindeverbände, Stadtverbände) oder zwischen Landesgeschäftsstelle und den Landesvereinigungen oder zwischen der Bundesgeschäftsstelle und den Bundesvereinigungen kann jedoch die Verauslagung auch über „Zuschüsse an Gliederungen“ erfasst werden, wenn sichergestellt ist, dass der die Zahlung erhaltene Verband einen entsprechen​den Betrag als „Zuschuss von Gliederung“ erfasst. Im jeweiligen Rechenschaftsbericht sind diese Zuschüsse dann über die „Aussonderungsspalte“ zu eliminieren. Im Ergebnis muss somit sicherge​stellt sein, dass die  Ausgaben (z.B. Portokosten) im jeweiligen Rechenschaftsbericht (Kreisverband, Landesverband, Bundesverband) in der richtigen Höhe erfasst sind und dass die „Zuschüsse an Gliederungen“ und die Zuschüsse von Gliederungen“ abgestimmt werden.

D. Erläuterungsteil der Vermögensbilanz

    Nach § 24 Abs. 7 PartG ist der Vermögensbilanz ein Erläuterungsteil hinzuzufügen.

    Der Erläuterungsteil umfasst insbesondere die folgenden Punkte:

- Auflistung der Beteiligungen (Finanzanlagen/1. Beteiligungen an Unternehmen) sowie deren im Jahresabschluss aufgeführten unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen, jeweils mit Name und Sitz sowie unter Angabe des Anteils und der Höhe des Nominalkapitals; außerdem sind die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen anzugeben, für das ein Jahresabschluss vorliegt. Die im Jahresabschluss dieser Un​ternehmen aufgeführten Beteiligungen sind mit den Angaben aus dem Jahresabschluss zu über​nehmen

- Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit Beteiligungen an diesen beste​hen;

- Im Abstand von fünf Jahren eine Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der Beteiligun​gen an Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (Haus- und Grundvermögen nach § 145 ff. des Bewertungsgesetzes.

Bzgl. der notwendigen Angaben im Erläuterungsteil bitten wir darum, auf die im Mitgliedernetz eingestellten Formblätter zu achten. Zu allen genannten Punkten bitten wir darum, die geforder​ten Angaben in das ins Mitgliedernetz gestellte Formblatt einzutragen. Für die Bewertung des Haus- und Grundvermögens steht ein separates Berechnungsschema im Mitgliedernetz (unter: Organisation / Parteiorganisation / Verträge und Finanzen). 
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